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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Das aktuell nicht mehr bewohnte Rheinwärterhaus soll abgerissen werden. Es liegen Mel-
dungen eines Fledermausquartiers in dem Gebäude vor, daher könnten mit dem Abriss 
Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten von Fledermäusen zerstört und damit der Verbots-
tatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Schädigungstatbestand) erfüllt werden. Soll-
ten sich zum Zeitpunkt des Abrisses Fledermäuse in oder am Gebäude aufhalten, können 
diese verletzt oder getötet werden und damit der Tötungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG eintreten. Ob das Gebäude tatsächlich von Fledermäusen als Fortpflanzungsstät-
te und Ruhestätten genutzt wird, sollte daher durch das Freiburger Institut für angewandte 
Tierökologie überprüft werden. 

Hierzu erfolgte Ende April 2018 eine Kontrolle des Gebäudes, um Hinweise auf eine Besied-
lung durch Fledermäuse zu erlangen und gleichzeitig eine erste Einschätzung hinsichtlich 

der potenziellen Nutzung vorzunehmen. Zwischen Mai und Oktober 2018 wurde die Nut-
zung des Rheinwärterhauses durch Fledermäuse mittels Schwärm- und Balzkontrollen un-
tersucht. Die Ergebnisse dieser Erhebungen sowie die darauf aufbauende Konfliktanalyse 

und artenschutzrechtliche Beurteilung werden mit diesem Gutachten vorgelegt. 

2 Rechtlicher Hintergrund 

Die rechtlichen Grundlagen der Artenschutzprüfung werden insbesondere im Kapitel 5 
‚Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope‘ und 
hier insbesondere in den §§ 44 (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte an-
dere Tier- und Pflanzenarten) und 45 (Ausnahmen) des Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) geregelt. 

Diese Vorschriften werden in § 44 Abs. 1 konkret genannt. Demnach ist es verboten: 

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören (Verletzungs- und Tötungsverbot), 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 
(Störungsverbot), 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Schädi-
gungsverbot). 
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In § 44 Abs. 5 wird für nach § 17 zulässige Eingriffe relativiert, dass keine Verstöße gegen 

das Verbot nach Abs. 1 vorliegen, wenn betreffend 

• Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot, s.o.) 

die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungsrisiko für 
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchti-
gung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht 
vermieden werden kann. 

• Abs. 1 Nr. 1 (Verletzungs-und Tötungsverbot, s.o.) 

die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnah-
me, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwick-
lungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der 

ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen un-
vermeidbar sind. 

• Abs. 1 Nr. 3 (Schädigungsverbot, s.o.) 

die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können dazu auch vorgezogene Ausgleichmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) festgesetzt werden. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG mit Bezug auf die 
streng geschützten Arten erfüllt, müssen für eine Projektzulassung die Ausnahmevoraus-
setzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. 
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3 Methoden 

3.1 Untersuchungsgebiet 

Bei dem Rheinwärterhaus handelt es sich um ein mittlerweile nicht mehr bewohntes Ge-
bäude bei Neuenburg am Rhein. Die Umgebung des Rheinwärterhauses ist größtenteils als 
öffentlich genutzte Parkanlage gestaltet und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Rhein 
und in der Nähe zu Siedlungsbereichen sowie Kleingartenanlagen. Im näheren Umfeld des 
Untersuchungsgebiets befinden sich nur wenige Gehölze, den größten Anteil macht hierbei 
die uferbegleitende Vegetation entlang des Rheins aus sowie Obstwiesen und Kleingärten, 
die im Zuge von Bauarbeiten aber bereits teilweise entfernt wurden (Abb. 1). 

3.2 Auswertung bereits vorhandener Daten im Umfeld 

Um einen Überblick über zu erwartende Artenspektrum im Untersuchungsgebiet zu be-
kommen, wurden bereits vorhandene Daten zu Fledermausvorkommen in der näheren 
Umgebung ausgewertet. Hierzu wurde die Datenbank der Arbeitsgemeinschaft Fleder-
mausschutz Baden-Württemberg (AGF) abgefragt sowie eigene Daten im Umfeld ausgewer-
tet. Betrachtet wurden Daten innerhalb eines Radius von 5 km um das Untersuchungsge-
biet. 

3.3 Kontrolle des Gebäudes auf Fledermausquartiere 

Für viele Fledermausarten ist eine Nutzung von Quartieren an Gebäuden bekannt, ver-
schiedene Quartiermöglichkeiten stellen hier Spalten, Nischen und Hohlräume, aber auch 
Dachstühle dar. Um Hinweise auf eine Nutzung des Rheinwärterhauses durch Fledermäuse 

zu erlangen und um eine erste Einschätzung bezüglich des Quartierpotenzials vornehmen 
zu können, erfolgte daher am 26.04.2018 eine Kontrolle des Gebäudes. Hierbei wurden 
Dachstuhl und Kellerräume untersucht sowie eine Begutachtung der Außenfassade vorge-
nommen. Im Bereich des Vordaches wurden mittels Leiter potenzielle Fledermausquartiere 
untersucht und in diesem Zusammenhang auch Dachziegel entfernt/angehoben. 

3.4 Schwärmkontrollen zur Wochenstubenzeit 

Um mögliche Quartiere von Fledermäusen an dem betreffenden Gebäude identifizieren zu 
können, wurden Schwärmkontrollen durchgeführt. Das Schwärmen ist eine spezifische 
Verhaltensweise von Fledermäusen, bei der die Tiere oftmals mehrere Minuten unmittel-
bar vor dem Quartiereingang hin- und herfliegen, bevor sie das Quartier aufsuchen. Diese 

Verhaltensweise wird vor allem dann gezeigt, wenn die Fledermäuse von ihrer nächtlichen 
Jagd in die Tages- bzw. Wochenstubenquartiere zurückkehren und kann daher besonders 
gut in der frühen Morgendämmerung beobachtet werden. Zu den wichtigsten Quartieren 
einer Fledermauspopulation zählen neben Paarungs- und Winterquartieren vor allem auch 
Wochenstubenquartiere, da hier meist zahlreiche Weibchen zusammenkommen und die 
Geburt sowie die Aufzucht der Jungtiere erfolgt. 

Die Schwärmkontrollen wurden an drei Terminen (24.05., 27.06. und 16.07.2018) jeweils 
für ca. zwei Stunden kurz vor Sonnenaufgang durchgeführt. Hierbei wurde das betroffene 
Gebäude in unmittelbarer Umgebung mehrfach mittels Ultraschalldetektor (D1000x, Pet-
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terson Elektronik AB) auf schwärmende Fledermäuse bzw. auf Anzeichen einer Quar-

tiernutzung durch Fledermäuse hin kontrolliert. Alle relevanten Beobachtungen wurden 
dokumentiert (Zeit, Ort, Verhalten). 

3.5 Ermittlung der Balzaktivität von Fledermäusen 

Um Hinweise auf Paarungsquartiere von Fledermäusen an dem Gebäude und im Umfeld zu 
erhalten, wurden zwei Begehung zur Paarungszeit durchgeführt (17.09. und 19.10.2018). 
Zum Einsatz kam hierbei ein D1000x Ultraschalldetektor der Firma Petterson Elektronik AB 
oder Batlogger M der Firma Elekon AG. 

Bei Balzrufen handelt es sich um eine bestimmte Art von Soziallauten, die sich deutlich von 
Ortungslauten unterscheiden. Sie werden je nach Art im Flug oder vor dem Quartier sitzend 
ausgestoßen. Die Balzkontrollen erfolgten entlang und auf der Fläche des Untersuchungs-

gebiets sowie im nahen Umfeld. Dokumentiert wurden Zeitpunkt, Ort der Beobachtung und 
das Verhalten der Tiere. Die aufgezeichneten Rufe wurden mit der Software „Batsound“ 
(Version 4.0, Petterson Elektronik AB) vermessen, manuell bestimmt und den Arten bzw. 
Artengruppen zugeordnet. Die manuelle Bestimmung erfolgte anhand typischer Werte der 

Ruf-Parameter wie charakteristische Frequenz, Frequenzverlauf und Ruflänge (vgl. 
BOONMAN et al. 2010; RUSS 2012). 
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Abb. 1: Übersicht und Lage des Untersuchungsgebiets. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Auswertung bereits vorhandener Daten im Umfeld 

Im 5-km-Umkreis um das Untersuchungsgebiet sind Nachweise der folgenden Arten vor-
handen: Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Bechsteinfledermaus (Myotis bech-
steinii), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Wimperfledermaus (Myotis emarginatus), 
Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri), Abendsegler 
(Nyctalus noctula), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Weißrandfledermaus (Pi-
pistrellus kuhlii), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Mückenfledermaus (Pipistrellus 
pygmaeus) und Graues Langohr (Plecotus austriacus). 

In Zienken befindet sich in ca. 3 km Entfernung zum Untersuchungsgebiet eine Wochenstu-
benkolonie der Breitflügelfledermaus. Zahlreiche Nachweise sind von jagenden Zwergfle-

dermäusen und der Mückenfledermaus im Umfeld bekannt, auch von Wasserfledermäusen 
und der Wimperfledermaus liegen Nachweise jagender Tiere vor. Die restlichen Arten sind 
meist nur durch wenige Nachweise jagender Tiere belegt. 

4.2 Kontrolle des Gebäudes auf Fledermausquartiere 

Die Kontrolle des Rheinwärterhauses am 26.04.2018 ergab mehrere Quartiermöglichkeiten 
für Fledermäuse, vor allem im Bereich der Dachziegel sind zahlreiche 
Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse vorhanden. Bei der Kontrolle der Dachziegel im 
Bereich des Vordaches wurden Kotspuren von Fledermäusen unter diesen festgestellt, auch 
waren vereinzelte Kotspuren im Dachstuhl sowie an den Außenwänden des Gebäudes 
vorhanden (Abb. 2). Aufgrund der Menge der festgestellten Kotspuren sowie deren 
Beschaffenheit, ist daher eine Nutzung des Rheinwärterhauses durch Fledermäuse der 
Gattung Pipistrellus wahrscheinlich. 

 

Abb. 2: Beispiele der Kotspuren im Bereich des Dachstuhls (rechts) sowie an den Außen-
wänden (links) durch Fledermäuse. 
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4.3 Schwärmkontrollen 

Bei den morgendlichen Schwärmkontrollen wurden keine schwärmenden Fledermäuse an 
dem betreffenden Gebäude beobachtet. Generell war während der Kontrollen nur sehr 
wenig Fledermausaktivität zu verzeichnen. Von der Zwergfledermaus, der Mückenfleder-
maus und dem Kleinabendsegler wurden gelegentliche Transferflüge ohne Bezug zum 
Rheinwärterhaus festgestellt. In einigen Fällen wurde Jagdverhalten von Zwergfledermäu-
sen und dem Artenpaar Rauhaut-/Weißrandfledermaus sowie des Abendseglers in der Nä-
he der umliegenden Gehölzbestände dokumentiert. 

4.4 Balzkontrollen 

Während der ersten Balzkontrolle wurden mehrere Individuen von balzenden Mückenfle-
dermäusen im Untersuchungsgebiet festgestellt. Am zweiten Termin der Kontrollen 

(19.10.) war hingegen keine Balzaktivität mehr zu verzeichnen, lediglich ein Transferflug des 
Artpaares Weißrand-/Rauhautfledermaus konnte im nördlichen Bereich des Untersu-
chungsgebiets beobachtet werden. Sonstige Fledermausaktivität war während der Kontrol-
len nur in geringem Maße vorhanden, vor allem an einer Straßenlaterne im Siedlungsbe-
reich war aber regelmäßig und ausdauernd Jagdaktivität dieses Artpaares zu beobachten.  

Im Falle der balzenden Mückenfledermäuse ist davon auszugehen, dass sich im Untersu-
chungsgebiet insgesamt drei Balzreviere befinden, unter anderem in unmittelbarer Nähe 
des Rheinwärterhauses bzw. entlang der nahegelegenen Gehölzstrukturen. Ein Balzrevier 
einer weiteren Mückenfledermaus konnte im ca. 100 m entfernten Siedlungsbereich nach-
gewiesen werden. Im Bereich der Gebäude im Norden (ca. 300 m Entfernung) war ebenfalls 
Balzaktivität dieser Art vorhanden. Auch hier ist von einem weiteren Balzrevier eines Indivi-
duums auszugehen (Abb. 3). 
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Abb. 3: Ergebnisse der Balzkontrollen im Untersuchungsgebiet. 
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4.5 Verbreitung, Lebensraumansprüche und lokale Vorkommen der 
nachgewiesenen Fledermausarten 

In den folgenden Artkapiteln werden Verbreitung, Lebensraumansprüche und Vorkommen 
der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten erläutert.  

Aufnahmen der Gattung Myotis wurden in der vorliegenden Untersuchung nicht dokumen-
tiert, im größeren Umkreis sind jedoch Nachweise der Bechsteinfledermaus, Wasserfle-
dermaus, Wimperfledermaus und Bartfledermaus vorhanden. Einzeltiere dieser Arten 
könnten das Untersuchungsgebiet und sein Umfeld zur Jagd und auf Transferflügen nutzen. 
Im Falle der Wasserfledermaus ist ein Vorkommen, bedingt durch die Nähe zum Rhein und 
einen für diese Art typischen Lebensraum, zu erwarten. Zwar ist auch die Bechsteinfleder-
maus direkt angrenzend nachgewiesen, im Folgenden wird aber vorwiegend auf Fleder-
mausarten, die auch an Bauwerken oder Gebäuden Quartiere beziehen können, eingegan-

gen. Dies ist im vorliegenden Fall vor allem für die Wasserfledermaus zu erwarten. 

Die artenschutzrechtliche Beurteilung wird im Folgenden auf die mit großer Wahrschein-
lichkeit vorkommenden bzw. sicher nachgewiesenen Arten bezogen. In Tab. 1 ist der 
Schutzstatus der nachgewiesenen Arten dargestellt. 

Tab. 1. Schutzstatus der im Planungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten 

Art Schutzstatus Gefährdung Erhaltungszustand 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name EU D RL D RL BW k.b.R. BW 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii IV §§ n 3 FV + 

Abendsegler Nyctalus noctula IV §§ V I U1 - 

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii IV §§ n D FV + 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii IV §§ n I U1 + 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV §§ n 3 FV + 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus IV §§ D G U1 + 

 

Schutzstatus: 

EU:  Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH), Anhang II und IV 

D: nach dem BNatSchG in Verbindung mit der BArtSchV §§ zusätzlich streng geschützte Arten 

Gefährdung: 

RL D  Rote Liste Deutschland (MEINIG et al. 2009)  

RL BW Rote Liste Baden-Württemberg (BRAUN 2003a)  G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

 2 stark gefährdet  D Daten unzureichend 

3 gefährdet  i „gefährdete wandernde Tierart“ (SCHNITTLER et al. 1994) 

Erhaltungszustand: 

k.b.R. Erhaltungszustand in der kontinentalen biogeographischen Region (BFN 2013) 

B.-W.  Erhaltungszustand der Arten in Baden-Württemberg (LUBW 2013) 

 FV / +  günstig  U1 / - ungünstig- unzureichend 
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4.5.1 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Die Wasserfledermaus ist in allen Bundesländern häufig und kommt in allen Naturräumen 
nahezu flächendeckend vor. Auch in Baden-Württemberg ist die Art weit verbreitet und -
insbesondere im Bereich großer Gewässer - häufig anzutreffen. 

Die Sommerquartiere und Wochenstuben der Wasserfledermaus befinden sich überwie-
gend in Baumhöhlen, wobei alte Fäulnis- oder Spechthöhlen in Eichen und Buchen bevor-
zugt werden. Seltener werden Spaltenquartiere an Bauwerken oder Nistkästen bezogen 
(BOONMAN 2000; KAPFER et al. 2008; NGAMPRASERTWONG et al. 2014). Die Männchen halten 
sich tagsüber in Baumquartieren und beispielsweise auch in Bachverrohrungen, Tunneln 
oder in Stollen auf und schließen sich gelegentlich zu großen Gesellschaften zusammen. Als 
Winterquartiere dienen der Wasserfledermaus vor allem großräumige Höhlen, Stollen und 
Eiskeller mit einer hohen Luftfeuchtigkeit (DIETZ et al. 2007). 

Die Wasserfledermaus ist eine Art, die in strukturreichen Landschaften mit einem hohen 

Gewässer- und Waldanteil vorkommt (DIETZ et al. 2006). Wasserfledermäuse meiden Licht 
und beleuchtete Bereiche und finden ihre Jagdgebiete daher meist abseits der Siedlungen. 
Als Jagdgebiete dienen große und kleine offene Wasserflächen an stehenden und langsam 
fließenden Gewässern, bevorzugt mit Ufergehölzen (KRETSCHMER 2001). Die Wasserfleder-
maus erbeutet bevorzugt kleine Insekten, in großer Anzahl werden Zuckmücken gefressen 
(VESTERINEN et al. 2016). Bei der Jagd kann die Wasserfledermaus durch Lärm beeinträchtigt 
werden, selbst wenn sich der Frequenzbereich der Lärmwirkungen nicht mit den Ortungs-
lauten überlappt (LUO et al. 2015). 

Die Jagdgebiete werden über festgelegte Flugrouten entlang von Landschaftsstrukturen 
(z.B. Bachläufe, Hecken) erreicht. Die traditionell genutzten Kernjagdgebiete sind oftmals 
weit vom Quartier entfernt. Entfernungen von bis zu 15 km sind belegt (ARNOLD 1999; 
GEIGER UND RUDOLPH 2004; DIETZ et al. 2007; DIETZ UND SIMON 2008). 

Durch die Untersuchungen wurden keine Nachweise dieser Art erbracht, das Vorkommen 
ist durch die Nähe zum Rhein und den für diese Art typischen Lebensraum aber sehr wahr-
scheinlich. Im Umfeld liegen zudem mehrere Nachweise dieser Fledermausart vor. Wo-
chenstuben der Wasserfledermaus sind in Quartiermöglichkeiten am Rheinwärterhaus al-
lerdings nicht zu erwarten, die Nutzung durch Einzeltiere ist aber möglich. 

4.5.2 Abendsegler (Nyctalus noctula) 

In ganz Deutschland kommt der Abendsegler vor. Das "Verbreitungsbild ist [durch das 
Wanderungsverhalten der Art] von jahreszeitlichen Verlagerungen geprägt und zeigt eine 
auffällige Zweiteilung" (HÄUßLER UND NAGEL 2003). Die Wochenstuben liegen vorwiegend in 
den nordöstlichen Bundesländern bis Niedersachen. Einzelne Wochenstuben-Kolonien sind 
aber z.B. auch aus Hessen, Bayern und sogar aus der Schweiz bekannt. Einzelgängerische 

Männchen, die im Spätsommer und Herbst die Zugzeit der Weibchen zur Balz nutzen, 
kommen im gesamten Verbreitungsgebiet vor (ZAHN et al. 2004). Winterquartiere hingegen 
sind zwar ebenfalls aus Niedersachsen oder Schleswig-Holstein bekannt, der Schwerpunkt 
liegt hier aber vor allem in den südlichen Bundesländern (GLOZA et al. 2001; STEFFENS et al. 
2004; BORKENHAGEN 2011; LEHNERT et al. 2014). In Baden-Württemberg sind die saisonalen 
Verschiebungen der ziehenden Populationen deutlich. Zwar sind sowohl Sommer- als auch 
Winterfunde aus vielen Teilen des Landes bekannt, allerdings ist beim Abendsegler ein "re-
gelmäßiger Masseneinzug in die Oberrheinische Tiefebene" während der Wanderungszei-
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ten im Frühjahr und Herbst bereits seit über 150 Jahren bekannt (HÄUßLER UND NAGEL 2003). 

Es ist also davon auszugehen, dass im Frühjahr und Herbst ein wesentlicher Teil der europä-
ischen Population am Oberrhein durchzieht und saisonal Station macht, während nur ver-
gleichsweise wenige Tiere die 'lokale' Population bilden. 

Der Abendsegler nutzt als Quartier überwiegend Höhlen in Bäumen, auch wenn Quartiere 
an Gebäuden ebenfalls belegt sind (DIETZ et al. 2007; BLOHM UND HEISE 2008). Die genutzten 
Baumhöhlen sind vor allem (Bunt- und Schwarz-) Spechthöhlen (HEISE 1985; SCHMIDT 1988). 
Weiterhin wird auch eine Vielzahl anderer Höhlentypen angenommen (ausgefaulte Astlö-
cher, Stammaufrisse, Kernfäulehöhlungen). Die Männchen leben den Sommer über einzel-
gängerisch ebenfalls in Baumhöhlen, die sie ab dem Spätsommer als Paarungsquartiere 
nutzen (KRONWITTER 1988; ZAHN et al. 2004). Als Winterquartiere werden großräumige 
Baumhöhlen sowie Spaltenquartiere in Gebäuden, Felsen oder Brücken bezogen (GEBHARD 

UND BOGDANOWICZ 2004; DIETZ et al. 2007). 

Als Jagdgebiete bevorzugt der Abendsegler offene Lebensräume, die einen hindernisfreien 
Flug ermöglichen. Gerne jagt die Art in Flussniederungen und Seenlandschaften, über Wei-
deflächen, Waldschneisen und an Waldrändern (KRONWITTER 1988; BLOHM 2003; 
BORKENHAGEN 2011; ROELEKE et al. 2016). Die Nahrungswahl des Abendseglers ist wenig spe-
zialisiert (vor allem Blatthornkäfer, Mistkäfer, Mai- und Junikäfer aber auch Zuckmücken 
Nachtschmetterlinge und Grillen (KRONWITTER 1988; BECK 1995)).  

Durch die Flugweise bedingt, ist der Abendsegler nicht auf Strukturen angewiesen und 
überfliegt auch große und weite offene Flächen regelmäßig in hohem Flug. Der Aktionsra-
dius der Art ist sehr groß. Die Jagdgebiete können bis zu 26 km von den Quartieren entfernt 
sein (GEBHARD UND BOGDANOWICZ 2004). 

Der Abendsegler wurde im Rahmen der Untersuchungen nur einmal durch ein jagendes 
Tier nachgewiesen. Dem Untersuchungsgebiet wird für den Abendsegler daher vermutlich 

nur eine Rolle als Jagdgebiet einzelner Tiere zukommen, eine Nutzung von Quartieren am 
Rheinwärterhaus durch diese Art ist wenig wahrscheinlich, lässt sich aber nicht vollständig 
ausschließen. 

4.5.3 Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) 

Die Weißrandfledermaus kommt im gesamten Mittelmeergebiet vor (DIETZ et al. 2007). In 
Deutschland ist sie ausschließlich in Süddeutschland anzutreffen. Baden-Württemberg liegt 
am nördlichen Rand des Verbreitungsareals der Weißrandfledermaus, welche ihr Vorkom-
men momentan aufgrund der Klimaerwärmung nach Norden hin auszudehnen scheint 
(ANCILLOTTO et al. 2016a). Hier ist die wärmeliebende Weißrandfledermaus bisher nur in den 
Tieflagen nachgewiesen. Derzeit stammt der Großteil der Nachweise in Baden-
Württemberg vom Hochrhein und aus der Bodenseeregion (HÄUßLER UND BRAUN 2003), uns 

liegen jedoch auch Nachweise entlang des Oberrheintals vor. Nachweise von Wochenstu-
ben liegen bisher aus Weil am Rhein und Konstanz vor, jedoch sind weitere bisher unbe-
kannte Wochenstuben entlang des Hochrheins und Oberrheins zu erwarten.  

Die Vorkommen der Weißrandfledermaus befinden sich bevorzugt in größeren Siedlungs-
gebieten (ANCILLOTTO et al. 2016b). Die Wochenstubenquartiere - vorzugsweise Spaltenquar-
tiere - befinden sich hauptsächlich an Gebäuden. Einzelquartiere wurden auch schon in 
Baumhöhlen und Nistkästen vorgefunden (DIETZ et al. 2007; MAXINOVÁ et al. 2016). Als Win-
terquartiere wählen Weißrandfledermäuse in Mitteleuropa ebenfalls häufig Gebäudequar-
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tiere. Die Weißrandfledermaus jagt vorwiegend im freien Luftraum in städtischen Gebieten, 

und hier häufig im Bereich von größeren freien Plätzen, Grünflächen, an innerstädtischen 
Gewässern, sowie an Straßenlaternen (z.B. MAXINOVÁ et al. 2016). Meist jagt sie in etwa 2 – 
10 m Höhe, Insektenschwärme können aber auch in mehreren 100 m Höhe ausgebeutet 
werden (DIETZ et al. 2007). Häufig sind Weißrandfledermäuse bereits vor Sonnenuntergang 
aktiv (HÄUßLER UND BRAUN 2003). 

Die Untersuchungen lieferten Hinweise auf eine mögliche Nutzung des Umfelds durch diese 
Art, Wochenstuben oder Paarungsquartiere der Weißrandfledermaus sind im Bereich des 
Rheinwärterhauses allerdings nicht zu erwarten. Jagende Tiere in siedlungsnähe sowie an 
den umgebenden Gehölzen sind aber denkbar, daher lässt sich auch die Nutzung von Quar-
tieren durch Einzeltiere dieser Art am Rheinwärterhaus nicht ausschließen. 

4.5.4 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Rauhautfledermäuse gehören zu den ziehenden Fledermausarten. Die Wochenstubenzeit 
verbringt diese Art im nördlichen Mitteleuropa und Nordosteuropa (DIETZ et al. 2007). Etwa 
ab Mitte August erfolgt der Zug Richtung Südwesten in die Überwinterungsgebiete in Mit-

tel- und Südeuropa. Der Zug in die Wochenstubengebiete findet meist ab Ende April statt 
(RYDELL et al. 2014). In ganz Deutschland sind zur Zeit des Durchzugs Rauhautfledermäuse zu 
beobachten. Die meisten Nachweise der Rauhautfledermaus erfolgten in Baden-
Württemberg bislang im Frühjahr/Frühsommer und Spätsommer/Herbst (BRAUN 2003b). Die 
Winterfunde beschränken sich auf Einzeltiere. 

Die Quartiere der Rauhautfledermäuse befinden sich ganz überwiegend in Höhlen und 
Spalten von Bäumen in Gewässernähe (EICHSTÄDT 1995; SCHORCHT et al. 2002; KUTHE UND HEISE 

2008), aber auch hinter loser Baumrinde, in flachen Nistkästen, an Jagdkanzeln und sogar in 
Mauerritzen an Gebäuden oder in Zapfenlöchern an Fachwerk (ZAHN et al. 2002). Als Som-

merquartiere werden Spaltenverstecke an Bäumen bevorzugt, die meist im Wald oder an 
Waldrändern in Gewässernähe liegen. Die Wochenstubenkolonien befinden sich vor allem 
in Nordostdeutschland. Die Paarung findet während des Durchzugs der Weibchen in die 
Überwinterungsgebiete statt. Dazu besetzen die reviertreuen Männchen individuelle Paa-
rungsquartiere, wobei ebenfalls Spaltenverstecke an Bäumen bevorzugt werden (ARNOLD 

UND BRAUN 2002; SCHORCHT et al. 2002). Die Rauhautfledermaus ist eine relativ kälteresisten-
te Fledermausart und überwintert in Baumhöhlen und Holzstapeln aber auch in Spalten von 
Gebäuden und Felsen (DIETZ et al. 2007). 

Die Jagdhabitate der Rauhautfledermaus befinden sich in waldreichen Gebieten, bevorzugt 
in Gewässernähe (EICHSTÄDT 1995; SCHORCHT et al. 2002; GELHAUS UND ZAHN 2010; BURKHARD 

UND GÜTTINGER 2011). Die Rauhautfledermaus ernährt sich von kleinen bis mittelgroßen In-
sekten. Nach BRAUN (2003b) lebt die Art vorwiegend "in abwechslungsreichen Wäldern mit 

stetem Wasservorkommen". Bei Telemetriestudien in den nordbadischen Rheinauen jagten 
Rauhautfledermäuse in arten- und strukturreichen Gebieten mit hohem Aufkommen an 
Zuckmücken, z.B. an Kanälen mit Uferbewuchs, Altrheinarmen und in Auwäldern (ARNOLD 

1999). Die Tiere jagen in mehreren Metern Höhe an linearen Strukturen, über Wegen und 
an Gewässern (DENSE 1991; ARNOLD UND BRAUN 2002). Die Rauhautfledermaus scheint auf die 
gleiche Gruppe von Beutetieren spezialisiert zu sein wie die Wasserfledermaus. ARNOLD 
(1999) untersuchte das Beutespektrum von Rauhautfledermäusen der nordbadischen 
Rheinauen und belegte, dass aus dem Wasser schlüpfende Insekten in der ersten Jahres-
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hälfte eine große Rolle als Beutetiere spielen, während im späteren Sommer Landinsekten 

an Bedeutung zunehmen.  

Die Rauhautfledermaus fliegt auf Transferflügen bedingt strukturgebunden (BRINKMANN et 
al. 2012) und orientiert sich großräumig vermutlich an Landschaftsmarken wie Küsten und 
Flüssen. Die Jagdgebiete können in einem Radius von bis zu 12 km um die Quartiere liegen 
(EICHSTÄDT 1995; SCHORCHT et al. 2002). 

Aufnahmen jagender Tiere des Artpaares Weißrand-/Rauhautfledermaus gelangen durch 
die vorliegenden Untersuchungen, daher ist, ähnlich wie für die Weißrandfledermaus, ein 
Vorkommen dieser Art möglich. Dem Untersuchungsgebiet wird vor allem eine Rolle als 
Jagdhabitat zukommen, in Quartiermöglichkeiten am Rheinwärterhaus ist aber nicht mit 
einer Wochenstube oder Paarungsquartieren dieser Art zu rechnen. Eine Nutzung der 
Quartiermöglichkeiten durch Einzeltiere ist dennoch denkbar. 

4.5.5 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Die Zwergfledermaus ist in allen Naturräumen Deutschlands mit zahlreichen Wochenstu-
ben nahezu flächendeckend vertreten (NAGEL UND HÄUSSLER 2003; SACHTELEBEN et al. 2004; 
TAAKE UND VIERHAUS 2004; DIETZ et al. 2007). Auch in Baden-Württemberg ist die Zwergfle-
dermaus häufig. Zahlreiche Sommervorkommen werden durch eine Vielzahl an Winter-
quartieren ergänzt, darunter einige sehr große Massenwintervorkommen. 

Die Zwergfledermaus besiedelt überwiegend Quartiere in Siedlungen (SIMON et al. 2004; 
ENDL et al. 2012). In Baden-Württemberg sind Wochenstuben ausschließlich aus Gebäude-
quartieren bekannt. Quartiere in Bäumen und in Nistkästen sind jedoch ebenfalls nachge-
wiesen – hierbei handelt es sich in der Regel um Einzeltiere oder Paarungsgesellschaften 
(FEYERABEND UND SIMON 2000). Als Winterquartiere werden oberirdische Spaltenverstecke in 
und an Gebäuden, außerdem natürliche Felsspalten sowie unterirdische Quartiere in Kel-

lern oder Stollen bezogen (SIMON et al. 2004). 

Die Jagdhabitate der Zwergfledermaus im Wald sind weniger die geschlossenen Waldbe-
stände, sondern die Waldwege und Lichtungen (EICHSTÄDT UND BASSUS 1995; SACHTELEBEN et 
al. 2004; NICHOLLS UND RACEY 2006; BOUGHEY et al. 2011). Außerhalb des Waldes werden vor 
allem Jagdgebiete aufgesucht, die eine deutliche Verbindung zu Gehölzen aufweisen 
(EICHSTÄDT UND BASSUS 1995). Diese enge Bindung an Gehölze erklärt sich u.a. durch den 
Windschutz, den vor allem kleine Insekten – die Beutetiere der Zwergfledermaus – benöti-
gen (VERBOOM UND HUITEMA 1997). Die Nähe zu Gewässern stellt ebenfalls einen wichtigen 
Faktor bei der Auswahl des Jagdgebietes dar. In Siedlungen jagen Zwergfledermäuse häufig 
im Umfeld von Laternen. 

Die Zwergfledermaus orientiert sich gerne an Strukturen, die sie sowohl auf der Flugstraße 
(hier jedoch nur bedingt darauf angewiesen) als auch im Jagdgebiet häufig nutzt. Gleich-

wohl die Art z.B. auch an Straßenlaternen jagt, scheint sie auf Transferflügen Lichtwirkun-
gen zu meiden (HALE et al. 2015). Die individuellen Jagdgebiete können in einem Radius von 
bis zu 2,5 km um die Quartiere liegen (EICHSTÄDT UND BASSUS 1995; NICHOLLS UND RACEY 2006). 

Die Zwergfledermaus wurde durch die Untersuchungen vergleichsweise selten nachgewie-
sen. Im Umfeld liegen dennoch zahlreiche Nachweise dieser Art vor, sodass auch eine Nut-
zung des Untersuchungsgebiets und den nahen Siedlungsbereichen durch diese Art zur Jagd 
wahrscheinlich ist. Wochenstuben oder Paarungsquartiere der Zwergfledermaus sind am 
Rheinwärterhaus oder der näheren Umgebung allerdings nicht zu erwarten. Das Vorkom-
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men von Einzeltiere in den Quartiermöglichkeiten am Rheinwärterhaus ist aber grundsätz-

lich denkbar. 

4.5.6 Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Die Mückenfledermaus scheint in ganz Deutschland flächendeckend verbreitet zu sein 
(HÄUSSLER UND BRAUN 2003; HELVERSEN UND KOCH 2004; HEISE 2009). In Süddeutschland besie-
delt die Mückenfledermaus vor allem naturnahe Feucht- und Auwälder. In Baden-
Württemberg liegen zurzeit vor allem Nachweise aus dem Oberrheingebiet vor, wo die Mü-
ckenfledermaus individuenstarke Populationen bildet. Hier findet die Art offensichtlich ih-
ren optimalen Lebensraum, nämlich „die Reste naturnaher Auenlandschaften“ (HÄUSSLER 

UND BRAUN 2003). 

Ähnlich wie bei der Zwergfledermaus sind in Baden-Württemberg bislang die meisten Quar-
tiere der Mückenfledermaus aus Gebäuden bekannt. Die Art nutzt beispielsweise Fassa-

denverkleidungen, Klappläden oder Mauerfugen (HÄUSSLER UND BRAUN 2003; TEUBNER UND 

DOLCH 2008; BORKENHAGEN 2011; MICHAELSEN et al. 2014). Die Standorte der Quartiere befin-
den sich nach HÄUSSLER UND BRAUN (2003) "vorwiegend in Ortsrandlage oder außerhalb des 

Siedlungsbereiches in der Nähe der Wasser-Wald-Jagdhabitate". Eine Reihe von Quartieren 
ist beispielsweise aus Jagdkanzeln in Rheinwäldern bekannt. Im Gegensatz zur Zwergfle-
dermaus nutzen Mückenfledermäuse regelmäßig Baumquartiere (hier vor allem in Spalten-
quartieren; vgl. (DIETZ et al. 2018)) und Nistkästen, die sie vermutlich als Balzquartiere nut-
zen (DIETZ et al. 2007). Als Winterquartiere konnten bislang Gebäudequartiere und Verste-
cke hinter Baumrinde festgestellt werden (DIETZ et al. 2007; HEISE 2009; BORKENHAGEN 2011). 

Beim Ausflug aus dem Quartier nutzt die Mückenfledermaus Landschaftselemente wie He-
cken und Gebüschränder als Leitlinien - sie gilt als bedingt strukturgebundene Art 
(BRINKMANN et al. 2012). Die Mückenfledermaus nutzt Jagdgebiete, die etwa ein bis zwei 

Kilometer von der Wochenstube entfernt sind (DAVIDSON-WATTS et al. 2006; NICHOLLS UND 

RACEY 2006; BARTONICKA et al. 2008). Das Nahrungsspektrum umfasst überwiegend kleine 
Insekten bis zu einer Größe von 3 mm. Ganz überwiegend besteht es aus Zuckmücken, Gni-
tzen und anderen Mückenartigen (BARTONIČKA et al. 2008). 

Die meisten Rufaufnahmen der Balzkontrollen stammen von der Mückenfledermaus. Im 
Untersuchungsgebiet befinden sich Balzreviere von drei Individuen dieser Art, darunter 
auch in unmittelbarer Nähe zum Rheinwärterhaus. Von einem Paarungsquartier der Mü-
ckenfledermaus am Rheinwärterhaus muss daher ausgegangen werden. Auch eine Nutzung 
der dortigen Quartiermöglichkeiten durch weitere Einzeltiere ist möglich. Die Untersuchun-
gen zeigten, dass auch in der Umgebung mit weiteren Balzrevieren von Mückenfledermäu-
sen zu rechnen ist, die Paarungsquartiere für Mückenfledermäuse im Umfeld sind daher 
sehr wahrscheinlich bereits besetzt. 
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5 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die Beeinträchtigungen der nachgewie-
senen Fledermausarten verursachen und somit die Verbotstatbestände nach §44 BNatschG 
auslösen können. 

Es wird unterschieden zwischen 

• baubedingten Auswirkungen, die nur zur Bauzeit auftreten, 

• anlagebedingten Auswirkungen, die durch den Abriss von Gebäuden entstehen 

• und betriebsbedingten Auswirkungen. 

Maßnahmen, von denen für Fledermäuse keine möglichen Gefährdungen ausgehen kön-
nen, werden im vorliegenden Gutachten nicht berücksichtigt. 

5.1 Baubedingte Wirkprozesse 

Eine baubedingte Zerstörung von Lebensstätten von Fledermäusen ist im vorliegenden Fall 
nicht zu erwarten. Das Untersuchungsgebiet liegt im näheren Umfeld zu einem Baugebiet 
und ist verkehrstechnisch bereits erschlossen, deshalb kommt es vermutlich zu keiner ge-
sonderten Flächeninanspruchnahme (z.B. Einrichtung einer Baustraße zum Baugebiet). Da 
sich das Untersuchungsgebiet in der Nähe zu Wohngebieten befindet, rechnen wir nicht 
mit Arbeiten während der Nachtzeiten und damit auch nicht mit zusätzlichen nächtlichen 
Licht- und Lärmemissionen. Unter dieser Voraussetzung sind für die nachtaktiven Fleder-
mäuse keine baubedingten Beeinträchtigungen durch Lärm oder Beleuchtung zu erwarten.  

5.2 Anlagebedingte Wirkprozesse 

Mit dem Abriss des Rheinwärterhauses werden Fledermausquartiere verloren gehen. Eine 
aktuelle Nutzung durch Wochenstuben von Fledermäusen ist auf Basis der vorliegenden 
Untersuchungen allerdings unwahrscheinlich. Durch die Balzkontrollen wurde Balzaktivität 
der Mückenfledermaus im unmittelbaren Umfeld des Rheinwärterhauses festgestellt, so-
dass von einem Paarungsquartier der Mückenfledermaus an diesem Gebäude auszugehen 
ist. Auch eine Nutzung des Rheinwärterhauses durch Einzeltiere der nachgewiesenen Fle-
dermausarten lässt sich nicht vollständig ausschließen. 

5.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

Sollte nach Abriss des Rheinwärterhauses eine erneute Bebauung des Untersuchungsge-
biets stattfinden, sind Lichtimmissionen im Untersuchungsgebiet möglich. Für einige Fle-

dermausarten, insbesondere der Gattung Myotis, ist bekannt, dass sie Licht meiden. In der 
vorliegenden Untersuchung konnten allerdings keine Fledermäuse dieser Gattung nachge-
wiesen werden, es ist daher nur von Einzeltieren dieser Gattung auszugehen. Auch sind 
Funktionsbeziehungen aufgrund fehlender Gehölzstrukturen in weiten Teilen des Untersu-
chungsgebiets, vor allem im Nahbereich um das Rheinwärterhaus, nicht zu erwarten. 

Die restlichen im Untersuchungsgebiet nachgewiesen Fledermausarten gelten als relativ 
unempfindlich in Hinblick auf Lichtimmissionen und jagen teilweise sogar an Straßenlater-
nen (BRINKMANN et al. 2012), daher ist mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen zu rech-
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nen. Am Rheinwärterhaus befindet sich im Bereich der Außentoiletten zudem teilweise 

Beleuchtung, sodass bereits von einer Vorbelastung durch Lichtimmissionen auszugehen ist 
und es allenfalls zu Verschiebungen, nicht aber zu einem erheblichen Anstieg, der betriebs-
bedingten Lichtimmissionen kommen wird. 

6 Auswirkungen und Bewertung der relevanten Wirkprozesse 
in Hinblick auf die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Tötung von Fledermäusen 

Wochenstubenquartiere von Fledermäusen sind im Untersuchungsgebiet auf Basis der 
2018 durchgeführten Untersuchungen nicht zu erwarten, von einem Paarungsquartier der 
Mückenfledermaus ist aufgrund der Balzkontrollen und der vorgefundenen Kotspuren am 

Rheinwärterhaus allerdings auszugehen. Auch die Nutzung von Spalten und Nischen durch 
Einzeltiere ist für alle nachgewiesenen Fledermausarten möglich. Daher ist davon auszuge-
hen, dass mit dem anlagebedingten Abriss der vorhandenen Quartiermöglichkeiten Fle-
dermäuse verletzt oder getötet werden und damit der Tötungstatbestand nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG erfüllt wird. Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der Tötung oder Ver-
letzung von Fledermäusen sind deshalb zu ergreifen. 

6.2 Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Wochenstubenquartiere der nachgewiesenen Fledermausarten sind auf Basis der vorlie-
genden Daten am Rheinwärterhaus nicht zu erwarten. Daher ist davon auszugehen, dass 
keine Wochenstubenquartiere durch das Vorhaben betroffen sind. Alle im Gebiet nachge-

wiesenen Fledermausarten können aber Einzelquartiere an dem betroffenen Gebäude be-
ziehen. Die Ansprüche an Einzelquartiere sind jedoch deutlich niedriger als für Paarungs- 
oder Wochenstubenquartiere. Wir gehen daher davon aus, dass die Funktion von Einzel-
quartieren durch Quartiermöglichkeiten an Gebäuden und Gehölzen im nahen Umfeld 
übernommen werden kann. 

Durch die Untersuchung wurde allerdings Balzverhalten der Mückenfledermaus im Unter-
suchungsgebiet nachgewiesen. Die daraus abgeleiteten Paarungsreviere bzw. Paarungs-
quartiere befinden sich sowohl direkt im Bereich des Rheinwärterhauses als auch im Um-
feld durch weitere Individuen. Mit dem Verlust eines Paarungsquartiers der Mückenfle-
dermaus im Zuge des Vorhabens ist daher zu rechnen. Die Untersuchungen zeigten zudem, 
dass auch in der Umgebung mit weiteren Balzrevieren von Mückenfledermäusen zu rech-
nen ist, die Paarungsquartiere für Mückenfledermäuse im Umfeld sind daher sehr wahr-
scheinlich bereits besetzt. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass die Funktion des 

durch den Abriss verloren gehenden Paarungsquartiers am Rheinwärterhaus im räumlichen 
Zusammenhang nicht erfüllt bleibt. 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. ihre Funktion im räumlichen Zusammenhang wer-
den daher erheblich beeinträchtigt und der Schädigungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 
3 BNatSchG wird erfüllt. Daher sind geeignete vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahme) erforderlich. 
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7 Maßnahmen 

7.1 Vermeidung der Tötung von Fledermäusen 

Am Rheinwärterhaus befinden sich zahlreiche Spalten und Hohlräume, die von Fledermäu-
sen genutzt werden können und deren Nutzung für die Mückenfledermaus durch die in 
dieser Untersuchung durchgeführten Erfassungen belegt wurde. Wir empfehlen daher ei-
nen Abriss der Gebäude in den Wintermonaten von November bis Februar, da zu diesem 
Zeitpunkt von der geringsten Besiedlungsintensität durch Fledermäuse auszugehen ist. 

Unmittelbar vor Beginn der Abrissarbeiten sollte zudem eine Kontrolle der möglichen Quar-
tiere durch einen Fledermaus-Sachverständigen erfolgen. Sollten dabei Fledermäuse ent-
deckt werden, ist in Abhängigkeit der Temperatur durch einen Fledermaus-
Sachverständigen zu entscheiden, wie weiter verfahren wird. Entweder können die Tiere 

sorgsam geborgen und aus dem Gefahrenbereich gebracht werden oder es ist abzuwarten, 
bis die Tiere das Quartier selbständig verlassen. Bei Durchführung dieser Maßnahmen kann 
das Eintreten des Tötungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG weitestgehend ver-
hindert werden. 

7.2 Vorgezogener Ausgleich des Paarungsquartiers der Mückenfleder-
maus (CEF-Maßnahme) 

Wir empfehlen das verlorengegangene Paarungsquartier der Mückenfledermaus entspre-
chend der fachlichen Empfehlungen mit einem Faktor 1:5 auszugleichen (RUNGE et al. 2010), 
daher sind im nahen Umfeld (< 100 m) fünf auf die Ansprüche der Mückenfledermaus zuge-
schnittene Fledermauskästen anzubringen. Die Funktionsfähigkeit der Kästen sollte dauer-
haft gewährleistet werden; hierzu ist in Abhängigkeit vom Kastentyp auch eine regelmäßige 

Säuberung vorzusehen. Zur Überprüfung des Erfolgs der Maßnahme empfiehlt es sich, die-
se Ausgleichsquartiere in den ersten fünf Jahren einmal jährlich zur Paarungszeit auf Fle-
dermausbesatz zu kontrollieren, mit diesen Kontrollen kann in diesen Jahren ggf. zugleich 
eine Reinigung der Kästen erfolgen. 

Diese Ausgleichsmaßnahme ist spätestens im März des Jahres der Abrisstätigkeiten durch-
zuführen. 
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8 Gutachterliches Fazit 

Das Untersuchungsgebiet und das nähere Umfeld wird durch mehrere Fledermausarten 
genutzt. Die Untersuchungen belegen eine Nutzung des Rheinwärterhauses als Paarungs-
quartier der Mückenfledermaus, dessen Funktion im räumlichen Zusammenhang voraus-
sichtlich nicht ausgeglichen werden kann. Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist daher mit der 
Erfüllung von Verbotstatbeständen in Hinblick auf eine projektbedingte Schädigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu rechnen. Bei dem Abriss des Rheinwärterhauses kann 
zudem der Verbotstatbestand nach § 44 Abs.1 Satz 1 BNatSchG (Verletzungs- und Tötungs-
verbot) erfüllt werden, wenn sich Fledermäuse in Quartieren an diesem Gebäude aufhal-
ten. 

Bei zielführender Durchführung der in Kapitel 7 vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen 
und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen kann jedoch nach aktuellem Kenntnisstand der 

Erfüllung des Tötungstatbestands nach § 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG und des Schädigungstat-
bestands nach § 44 Abs.1, Nr. 3 BNatSchG entgegengewirkt werden, sodass diese nicht 
mehr erfüllt werden. 
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